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KUNDMACHUNG 

Gemäß § 50 Abs. 3 Bgld. Gemeindevolksrechtegesetzes, LGBl. 55/1988, idgF. werden 

nachstehende, in der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2025 beschlossene 

Tagesordnungspunkte öffentlich kundgemacht: 

• Ansuchen der Aufschließungsgemeinschaft Gemeindewiese auf Übernahme der Straße, 

des Gehsteigs, der Straßenbeleuchtung und des Schmutz- und Regenwasserkanals in das 

öffentliche Gut 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purbach am Neusiedler See hat einstimmig für die 

Übernahme der Straße samt Gehsteig und Beleuchtung sowie des Schmutz- und 

Regenwasserkanals auf dem Gst. 7417/9, EZ 2 in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 

Purbach gestimmt. 

• Erlassung einer Widmungsverordnung betreffend Gst. Nr. 7417/9, EZ 2 

Einstimmig hat der Gemeinderat eine Verordnung erlassen, mit welcher das Gst. Nr. 7417/9, 

EZ 2, als öffentliches Gut gewidmet wird. 

• Grundstücksbereinigung: Abschluss eines Abtretungsvertrages betreffend die Übernahme 

des Gehsteigs vor Gst. Nr. 5447, EZ 1292, (Obere Bahngasse) 

Der Gemeinderat hat einstimmig dem Abschluss eines Abtretungsvertrages über die 

kostenlose Übernahme des Gehsteigs vor Gst. Nr. 5447, EZ 1292, in der Oberen Bahngasse 

zugestimmt. 

• Erlassung einer Widmungsverordnung betreffend die Übernahme des Gehsteigs vor Gst. Nr. 

5447, EZ 1292, (Obere Bahngasse) – Beschlussfassung 

Ebenso einstimmig hat der Gemeinderat eine Verordnung erlassen, mit welcher der zuvor 

übernommene Gehsteig als öffentliches Gut gewidmet wird. 

• Grundstücksbereinigung: Verkauf eines Teilstücks des Gst. Nr. 2596/1, EZ 2,  

(Florianisiedlung) im Ausmaß von 4 m² 

Anlässlich einer Grundstücksbereinigung in der Florianisiedlung hat der Gemeinderat 

einstimmig den Verkauf eines Teilstücks des Gst. Nr. 2593/1, EZ 2, (Florianisiedlung) von 4 m² 

zu einem Preis von € 100,45/m² beschlossen. 
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• Erlassung einer Entwidmungsverordnung betreffend des Teilstücks des Gst. Nr. 2596/1, EZ 2, 

(Florianisiedlung) im Ausmaß von 4 m² 

Der Gemeinderat hat einstimmig eine Verordnung erlassen, mit welcher das zuvor 

behandelte Teilstück im Ausmaß von 4 m² als öffentliches Gut entwidmet wird. 

• Abschluss eines Vereinbarung nach § 2a Kanalanschlussgesetz betreffend Gst. Nr. 5422/3, 

EZ 3593 (Fellnergasse) 

Anlässlich einer geplanten Bauführung auf dem Grundstück Nr. 5422/3, EZ 3593, in der 

Fellnergasse und zur Sicherstellung der abwassertechnischen Erschließung des Grundstücks 

hat der Gemeinderat einstimmig den Abschluss einer Vereinbarung nach § 2a Bgld. 

Kanalanschlussgesetz mit dem Grundstückseigentümer und dem Bauführer beschlossen. 

• Abschluss einer Fördervereinbarung betreffend die Abwasserentsorgungsanlage BA 13 

Erweiterung Feuerwehrgasse RWK 

Der Gemeinderat hat einstimmig dem Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 

Wasserwirtschat betreffend die Abwasserentsorgungsanlage BA 13 Erweiterung 

Feuerwehrgasse RWK zugestimmt. 

• Raus aus Öl und Gas in der Wärmeversorgung – Beschlussfassung über den Verzicht auf 

fossile Energieträger in der Wärmeversorgung aller kommunalen Gebäuden bis 2035 

Mehrheitlich hat der Gemeinderat dem Abänderungsantrag der SPÖ Purbach zugestimmt, 

durch welche der verantwortliche Gemeinderat im Jahr 2034 über weitere Schritte in Bezug 

auf den Verzicht auf fossile Energieträger in der Wärmeversorgung kommunaler Gebäude 

entscheiden soll. 

Für den Bürgermeister: 

Brunäcker 
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